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Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote, 
Christine Kamm, Renate Ackermann, Dr. Sepp Dürr, Thomas Gehring, 
Eike Hallitzky, Ludwig Hartmann, Dr. Christian Magerl, Thomas 
Mütze, Dr. Martin Runge, Maria Scharfenberg, Theresa Schopper, Adi 
Sprinkart, Christine Stahl, Claudia Stamm, Susanna Tausendfreund, 
Simone Tolle und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kommunales Wahlrecht für Drittstaatsangehörige 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag unterstützt die Kampagne „Kommunales Wahlrecht für Alle“. 
Die Staatsregierung wird vor diesem Hintergrund aufgefordert, 
─ sich im Bundesrat und bei der Bundesregierung für ein kommunales 

Wahlrecht auch für Drittstaatsangehörige einzusetzen und 
─ die Kampagne „Kommunales Wahlrecht für Alle“ ebenfalls zu unterstüt-

zen. 
 
 
Begründung:  

Bei den Kommunalwahlen in Deutschland verfügen neben den deutschen Staatsange-
hörigen bisher nur die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union über das 
aktive Wahlrecht. Das passive Wahlrecht ist für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
nur eingeschränkt gegeben, zwar dürfen sie in den Gemeinderat gewählt werden, eine 
Wahl zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister und zum Landrat oder zur Landrä-
tin sind derzeit noch nicht möglich.  

In Bayern leben derzeit ca. eine halbe Million Menschen mit einem nicht EU-Pass, 
und sind als sogenannte Drittstaater von diesem demokratischen Recht ausgeschlos-
sen. Fast die Hälfte dieser Ausländerinnen und Ausländer leben länger als 15 Jahre in 
Deutschland. In manchen Stadtteilen und Gemeinden ist so ein Drittel der Bevölke-
rung oder mehr vom Wahlrecht ausgeschlossen.  

Gelingendes Gemeinwesen ist nur möglich, wenn sich alle Gruppen einbringen, bei 
der Elternarbeit, im Kindergarten, im Vereinswesen, bei der ehrenamtlichen Arbeit, in 
der Kommunalpolitik. Das kommunale Wahlrecht für alle rechtmäßig und dauerhaft 
in Deutschland lebenden Einwohnerinnen und Einwohner befördert das Zusammenle-
ben.  

Voraussetzung für das kommunale Wahlrecht für alle ist die Änderung bzw. Ergän-
zung von Art. 28 Abs. 3 GG. Hierzu bedarf es einer 2/3-Mehrheit in Bundestag und 
Bundesrat.  

In vielen Ländern der EU wie Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Ir-
land, Ungarn, Estland, Litauen und der Slowakei ist das kommunale Wahlrecht für 
Nicht-Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern bereits eine Selbstverständlichkeit. Auf 
europäischer Ebene setzen sich der Europarat und das Europäische Parlament seit 
langem dafür ein, bei Wahlen auf kommunaler Ebene allen rechtmäßig in einem Land 
lebenden Menschen das aktive und passive Wahlrecht einzuräumen.  

Eine Gesellschaft, die einen Teil der Bevölkerung von politischen Entscheidungen 
und vom politischen Leben ausschließt, verliert ihre demokratischen Grundlagen.       

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


